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möglichst langzeitigen Betrieb mit erneuer-

barer Energie und Sektorkopplung zu ermög-

lichen. Sie planen den Einbau einer Wärme-

pumpe? Dann wäre es für Sie interessant, ob 

in Ihrer Umgebung ein kaltes Nahwärmenetz 

zu Verfügung steht (q Seite 84). Sie sparen 

sich die eigene Wärmequellenanlage und Ihre 

Wärmepumpe erreicht eine gute Jahresar-

beitszahl (q Seite 74). 

Es gibt seit Langem in Industriegebieten 

Fernwärmenetze, die die industrielle Ab-

wärme nutzen. Diese Netze sind alt und ha-

ben oft hohe Verluste. Die neuen Wärmenetze 

4.0 sind wesentlich efektiver. Es gibt bereits 

zahlreiche Orte und Quartiere mit Bürger- 

energiegemeinschaften, die gemeinsam ein 

Wärmenetz mit den zugehörigen Erzeu-

gungsanlagen betreiben, beispielsweise in 

Bio-Energiedörfern. So wird eine zu 100 Pro-

zent erneuerbare Energieversorgung auf 

Nachbarschaftsebene möglich (q  Seite 31 

das autarke Mehrfamilienhaus).
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Gebäudeenergiegesetz:  
Forderungen an Neu- und Altbau
Wenn Sie neu bauen oder Ihr Haus umfas-

send sanieren wollen, müssen Sie sich an 

Bauvorschriften halten. Seit den 1970er Jah-

ren gibt es zudem energetische Vorgaben.  

Aktuell gelten diese drei Vorschriften:

 P Energieeinsparverordnung (EnEV)

 P Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz  

(EEWärmeG)

 P Energieeinsparungsgesetz (EnEG) 

Geplant waren eine Zusammenfassung die-

ser Gesetze zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

und die Verabschiedung im Februar 2017. Je-

doch gab es am Referentenentwurf so viel Kri-

tik aus den beteiligten Fachverbänden, dass 

er zurückgezogen wurde. Eine erneute Verab-

schiedung ist erst für die nächste Legislatur-

periode zu erwarten. Es gelten demnach wei-

terhin die drei Vorschriften nebeneinander.

Neubau

Beim Neubau müssen Sie die Vorgaben der 

EnEV und des EEWärmeG einhalten. Die 

EnEV verlangt einen Mindeststandard im 

baulichen Wärmeschutz und außerdem eine 

Beschränkung des Primärenergiebedarfs 

(q  Kasten, Seite 34). Ihr geplantes Haus wird 

mit einem Referenzgebäude verglichen. Das 



●A Hintergrund 

Primärenergie ist die im Haus benötigte 

Energie samt allen Verlusten und zusätzli-

chen Energieeinsätzen, die auf dem Weg 

von der Rohstofgewinnung bis zur Ihrem 

Haus entstehen („Vorkette“). Beispiel Erd-

gas: Es wird durch lange Pipelines beför-

dert. Dafür sind Pumpen nötig, die Strom 

brauchen. Außerdem gibt es auf dem lan-

gen Weg Leckagen, durch die Gas verloren 

geht. Diese Vorkette wird in der EnEV  

pauschal mit 10 Prozent angesetzt – der 

Primärenergiefaktor ist 1,1. 

Komplizierter ist es beim Strom. Der 

kommt zwar noch zum großen Teil aus 

Kratwerken mit hohen Verlusten (hoher 

Primärenergiefaktor), aber zunehmend 

aus erneuerbaren Quellen (Primärenergie-

faktor 0). Mit jeder EnEV-Neufassung 

wurde der Primärenergiefaktor für Strom 

kleiner, seit 2016 ist er auf 1,8 festgesetzt.

Beispiel: Ihr Haus soll in Zukunt mit einer 

Elektro-Direktheizung versorgt werden. 

Wird für Ihren Neubau ein Strombedarf 

von beispielsweise 7.200 Kilowattstunden 

jährlich errechnet, so wäre der Primären- 

ergiebedarf 7.200 x 1,8 = 12.960 Kilowatt-

stunden. Hat Ihr Haus eine Gebäudenutz-

fläche von 150 Quadratmetern, so wäre 

der speziische Primärenergiebedarf 

12.960 / 150 = 86,4 Kilowattstunden pro 

Quadratmeter jährlich.

Entscheiden Sie sich für eine Wärme-

pumpe (q Seite 72), benötigen Sie viel 

weniger Strom, beispielsweise 2.000 Kilo-

wattstunden jährlich. Ihr Primärenergie-

verbrauch beträgt dann 2.000 x 1,8 = 

3.600 Kilowattstunden jährlich und der 

speziische Primärenergiebedarf nur noch 

3.600 / 150 = 24 Kilowattstunden pro 

Quadratmeter jährlich.

Referenzgebäude entspricht von der Lage und 

allen Ausmaßen Ihrem Haus. Allerdings sind 

der Wärmeschutz und die Haustechnik vor-

gegeben. Für dieses Referenzgebäude werden 

der mittlere Wärmeschutz und die unter 

Normbedingungen benötigte Primärenergie 

für Heizung und Warmwasser berechnet (q 

Beispielgebäude Neubau Meier Seite 133). Um 

unterschiedlich große Gebäude vergleichen 

zu können, werden diese Werte auf die Ge-

bäudenutzläche bezogen. Die Gebäudenutz-

läche unterscheidet sich von der Wohnlä-

che und errechnet sich aus dem beheizten 

Volumen.
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Ihr Neubau muss nun mindestens den 

mittleren Wärmeschutz des Referenzgebäu-

des erfüllen und darf höchstens 75 Prozent 

des Primärenergiebedarfs haben – ebenfalls 

bezogen auf das Referenzgebäude. Das ist mit 

herkömmlicher Haustechnik ohne Nutzung 

erneuerbarer Energien nur bei sehr gutem 

Wärmeschutz möglich. 

Nun gilt aber ebenfalls das EEWärmeG. 

Das verlangt, dass Ihr Neubau mindestens 

15 Prozent seiner Wärme durch erneuerbare 

Energien gewinnt oder im baulichen Wär-

meschutz erheblich besser ist, als es die EnEV 

fordert. Sie können sich an Vorgaben des  

EEWärmeG für die einzelnen Techniken hal-

ten, beispielsweise eine Mindestläche an 

Solarkollektoren einbauen oder von einem 

Experten errechnen lassen, welcher Anteil 

an erneuerbarer Energie genutzt wird. Das 

EEWärmeG kennt keine Photovoltaik –  

solche Anlagen werden zur Erfüllung der An- 

forderungen nicht anerkannt. Vermutlich 

wird sich das mit dem neuen Gebäudeener-

giegesetz ändern. Im Teil 3 dieses Buches  

erfahren Sie, wie EnEV und EEWärmeG ein-

gehalten werden können.

Altbau

In ganz wenigen Fällen müssen Sie den ener-

getischen Zustand Ihres Altbaus verbessern. 

Es gibt solche Nachrüstvorschriften für eine 

sehr schlecht gedämmte oberste Geschoss- 

decke zum unbeheizten Dach und für über  

30 Jahre alte Standard-Heizkessel sowie unzu-

reichend gedämmte Heizungsrohre im un- 

beheizten Bereich. Wohnen Sie in Ihrem  

Ein- oder Zweifamilienhaus bereits seit dem 

1. Februar 2002? Dann müssen Sie sich an diese 

Vorschrift nicht halten. Sind Sie später einge-

zogen, haben Sie seit Eigentümerwechsel zwei 

Jahre Zeit für die Nachrüstung. Für alle Häuser 

mit mindestens drei Wohnungen gibt es nur 

eine Ausnahme: Sie bleiben verschont, wenn 

die Maßnahme völlig unwirtschaftlich ist.

Wie sieht es nun aus, wenn Sie Ihr Haus 

modernisieren wollen? Dann greifen Vor-

schriften der EnEV, wenn Sie mehr als 10 Pro-

zent einer Gebäudeläche verändern. Einen 

kleinen Putzschaden dürfen Sie einfach aus-

bessern. Erneuern Sie jedoch bei einer schlecht 

gedämmten Wand mehr als 10 Prozent des 

Putzes, so müssen Sie diesen Teil der Wand 

wärmedämmen und einen Mindestdämm-

wert erzielen (q Seite 43). Auch Ihre Haus- 
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●§ recHt

EEWärmeG: Ausnahme

Das EEWärmeG gilt bundesweit nur für 

den Neubau. Ausnahme ist Baden-Würt-

temberg: Dort müssen entsprechende 

Vorgaben auch bei der Altbausanierung 

eingehalten werden. 



technik muss Mindeststandards einhalten. 

So ist beispielsweise eine automatische Hei-

zungsregelung zwingend erforderlich.

Erweitern Sie Ihr Gebäude wesentlich, so 

wird Ihr Anbau wie ein Neubau behandelt. 

Soll Ihr Haus grundlegend saniert werden, 

so wird es mit dem Referenzgebäude (q Seite 

33) verglichen, wie beim Neubau. Es darf  

allerdings um 40 Prozent schlechter als das 

Referenzgebäude sein.

Nach einer EU-Richtlinie muss in Zu-

kunft auch der Altbestand zunehmend mit 

erneuerbarer Energie versorgt werden. Zu-

dem sieht die EU-Gebäuderichtlinie die Ein-

führung von klimaneutralen Gebäuden vor. 

Insofern steht die nächste Überarbeitung von 

EnEV und EEWärmeG mit der Vereinigung 

im Gebäudeenergiegesetz an.

Energieausweis

Wenn Sie ein Haus verkaufen oder eine Woh-

nung vermieten wollen, müssen Sie einen 

Energieausweis besitzen, der die energetische 

Qualität Ihres Hauses darlegt. Einige Daten 

daraus müssen Sie bereits in der Immobilien-

anzeige angeben. So kann ein künftiger Käu-

fer oder Mieter möglichst energiesparende 

Häuser und Wohnungen suchen. Sie kennen 

eine ähnliche Energiekennzeichnung bei 

Haushaltsgroßgeräten. Auch zu einem Neubau 

gehört ein Energieausweis. Die zu einem Ener-

gieausweis gehörenden Modernisierungsemp-

fehlungen sind nicht verplichtend, sondern 

dienen Ihnen als Anregung. 

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von 

Energieausweisen, den Bedarfsausweis und 

den Verbrauchsausweis. In beiden Fällen 

ist der entscheidende Wert die Endenergie 

und nicht die Primärenergie, wie beim Nach-

weisverfahren für den Neubau. Endenergie 

ist in diesem Fall jede eingekaufte Energie-

form, sei es Strom, Gas, Öl, Kohle, Holz, die 

von außen über die Gebäudegrenze kommt, 

um im Haus Heizung und Warmwasserbe-

reitung zu betreiben. Kostenlose erneuerbare 

Energien wie Sonne und Umgebungswärme 

werden nicht berücksichtigt. 

q TIPP  Einstufung aufwerten 

Die Einstufung im Energieausweis ist 

umso besser, je mehr kostenlose 

(selbst erzeugte) erneuerbare Energie 

Ihr Haus bezieht und je geringer der 

Wärmebedarf ist. Lassen Sie zum Bei-

spiel eine thermische Solaranlage oder 

eine Wärmepumpe einbauen oder ver-

bessern Sie den baulichen Wärme-

schutz, so wird Ihr Haus in eine günsti-

gere Klasse eingestut. Dagegen kann 

beim Einbau einer Holzheizung der End- 

energiebedarf ansteigen, wenn der 

Holzkessel einen schlechteren Wir-

kungsgrad hat als Ihr derzeitiger Wär-

meerzeuger. Primärenergiebedarf und 
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CO
2
-Belastung sinken zwar stark, aber 

das wird bei der Einstufung in die  

Klassen nicht berücksichtigt.

Die Ausstellung eines Bedarfsausweises ist 

für alle Neu- und Altbauten möglich. Nach 

dem gleichen Verfahren wie für den Nach-

weis bei einem Neubau wird unter festgeleg-

ten Normnutzungsbedingungen ein iktiver 

Verbrauch errechnet.

Energieverbrauchsausweise sind nur zu-

lässig für Gebäude mit mehr als vier Wohnein-

heiten oder Gebäude, für die der Bauantrag 

nach dem 1. November 1977 gestellt worden 

ist oder die entsprechend energetisch nach-

gerüstet wurden. Es müssen die Verbrauchs-

daten für das gesamte Gebäude lückenlos über 

drei Jahre vorliegen. Dann wird nach Witte-

rungs- und gegebenenfalls Leerstandskorrek-

tur ein Endenergieverbrauch errechnet.

Alle Energieausweise gelten für zehn 

Jahre. Es wird immer das gesamte Gebäude 

und nicht eine einzelne Wohnung dokumen-

tiert. Bei gemischter Nutzung gibt es einen 

Energieausweis für das Wohngebäude und 

einen für das Nichtwohngebäude, beispiels-

weise Ladenlokale. Alle Energieausweise 

müssen der in der EnEV vorgegebenen Form 

entsprechen. Energieausweise ausstellen 

dürfen nur spezielle, in der EnEV genannte 

Experten. (Es gibt keine vollständige Liste der 

möglichen Aussteller. Einen guten Überblick 

geben www.energie-eizienz-experten.de 

und www.zukunft-haus.info.) Jeder Energie-

ausweis erhält eine Registriernummer. So 

können die zuständigen Behörden leichter 

Stichprobenkontrollen durchführen. 

q TIPP  Ausweis online 

Den kompletten Energieausweis gibt es 

im Netz als Download: www. 

verbraucherzentrale.nrw/energieausweis.

Hier das Wichtigste zu den ersten beiden Sei-

ten: Die erste Seite enthält die Angaben zum 

Gebäude und der Haustechnik. Hier ist auch 

die Gebäudenutzläche angegeben, auf die 

sich die Energieverbräuche beziehen.

Die Seite zwei enthält die Ergebnisse für 

den Energiebedarfsausweis. Neben dem End- 

energiebedarf mit zugehöriger Klasse inden 

Sie hier den Primärenergiebedarf und die 

CO
2
-Emissionen. Dokumentiert sind weiter-

hin die Anforderungswerte der EnEV für Neu-

bau beziehungsweise umfassende energeti-

sche Modernisierung abgeleitet vom Refe-

renzgebäude und die tatsächlich erreichten 

Werte. Dies ist der Nachweis für Neubauten 

oder bestimmte Förderprogramme der KfW.

q TIPP  KfW-Zuschüsse für  

   Eizienzhäuser 

Die Förderbank für Bundesprogramme 

KfW gibt Zuschüsse oder Tilgungszu-

schüsse für Eizienzhäuser bei Neu- 

und Altbauten. Diese Eizienzhäuser 
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orientieren sich an den Anforderungen 

der EnEV und beziehen sich auf die 

Werte des Referenzgebäudes für den 

Primärenergiebedarf. Die Zahl am Eizi-

enzhausnamen gibt den prozentualen 

Wert an. Beispiel: Ein KfW-„Eizienz-

haus 55“ darf nur 55 Prozent des Primär- 

energiebedarfs des entsprechenden 

Referenzgebäudes haben. Für die An-

tragstellung benötigen Sie einen Ener-

gie-Eizienzexperten. Näheres unter 

www.KfW.de, dann das entsprechende 

Vorhaben auf dem Reiter „Privatperso-

nen“ anklicken.
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EU-Heizungslabel: 
Aus für inefektive Kessel 
Wenn Sie ein neues energiesparendes Haus-

haltsgroßgerät kaufen wollen, orientieren Sie 

sich vor dem Kauf an seinem EU-Label. Seit 

Herbst 2015 gibt es auch für Heiz- und Warm-

wassergeräte ein EU-Label. Es ähnelt zwar 

dem für Kühlschränke, Backöfen, Waschma-

schinen etc., ist aber leider nicht annähernd 

so hilfreich. Es gibt einen ganzen Zoo von 

Labeln, je nachdem um welches Heiz- oder 

Warmwasser- oder Kombigerät es sich han-

delt. Heizung und Warmwasserbereitung wer-

den getrennt bewertet. Da Heizungsanlagen 

aus mehreren Komponenten zusammenge-

stellt werden können, gibt es außerdem ein 

Paketlabel für Verbundanlagen. Eine beson-

ders gute Regelung oder eine zusätzliche so-

larthermische Anlage verbessert die Einstu-

fung. Die Labels für Heizkessel, Wärmepum-

pen, Blockheizkraftwerke (BHKW), Holzhei-

zungen mit oder ohne Warmwasserbereitung 

enthalten speziische Angaben. Nur die Ein-

teilung der Eizienzklassen ist einheitlich. 

Das nützt Ihnen allerdings wenig beim Ver-

gleich verschiedener Technologien, denn die 

Kosten der Energieträger sind sehr unter-

schiedlich – eine „A+“-Wärmepumpe kann 

höhere Energiekosten verursachen als ein 

„A“-Brennwertkessel. Leider kann das Label 

auch nicht angeben, wie gut die jeweilige Heiz-

technik zu Ihrem Haus passt, und erst recht 

nicht, wie sorgältig Planung und Einbau sind. 

Merke: Dies Label kann allenfalls eine  

grobe Orientierung liefern. Sie benötigen  

unbedingt eine zusätzliche Beratung (www.

verbraucherzentrale.nrw/heizungslabel).

Neben dieser Kennzeichnung gibt es eine 

Verordnung der EU (813/2013), die auf der 

Öko-Design-Richtlinie beruht: Es sollen all-

mählich die schlechteren, in diesem Fall die 

energiefressenden Geräte aus dem Markt ge-
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drängt werden. Deswegen gibt es Anforde-

rungen an die „Jahreszeitbedingte Raumhei-

zungs-Energieeizienz“, auf der die Klassen- 

einteilung beruht. Diese wird aus dem Wir-

kungsgrad des Wärmeerzeugers ermittelt, 

jedoch unter anderem mit dem Hilfsenergie-

verbrauch und der Güte der Temperaturrege-

lung korrigiert. Für jede Wärmeerzeugerart 

gibt es eigene Vorschriften, so wird bei einem 

BHKW berücksichtigt, dass es efektiv Strom 

erzeugt. Die Anforderungen für Öl- und Gas-

geräte können überwiegend Brennwertkessel 

(q Seite 47) erfüllen. Es gibt eine Ausnahme 

für kleine Gasthermen in Mehrfamilienhäu-

sern, die an einem gemeinsamen Schornstein 

angeschlossen sind. Wenn Sie dort nur ein 

Gerät austauschen wollen, so kann dies kein 

Brennwertgerät sein, da eine solche Misch-

belegung des Schornsteins nicht möglich ist. 

Der Gesetzgeber will Sie aber nicht zwingen, 

gleichzeitig alle Thermen zu ersetzen und hat 

deswegen hier eine Ausnahme zugelassen: 

Sie dürfen ein Niedertemperatur-Gerät ein-

bauen. In allen anderen Fällen kann es nur 

ein Brennwertgerät sein, auch wenn Sie das 

in den meisten Fällen zur Sanierung der Ab-

gasanlage zwingt. 

Bei Wärmepumpen, Elektro-Heizkesseln 

und BHKW gibt es ebenfalls Anforderungen 

an eine Mindesteizienz. Diese wurden ab 

dem 26. September 2017 verschärft. Ab 2018 

gelten zusätzliche Anforderungen für den 

Stickoxidausstoß..

Abb. 10: Beispiel eines EU-Heizungslabels.

Wirtschatlichkeit: 
Billig ist nicht das Beste
Im dritten Teil dieses Buches inden Sie Ab-

schätzungen für Modellhäuser, die Ihnen 

zeigen sollen, wie die im Teil zwei beschrie-

benen Techniken zu bewerten sind. Die Wirt-

schaftlichkeit einer Maßnahme können Sie 

dort durch Amortisationszeiten einschätzen: 



spielrechnungen von den Betriebskosten der 

Ausgangsvariante abgezogen. Kapitalkosten 

(Kreditzinsen) bleiben ebenso wie Preisstei-

gerungen außen vor. Zuschüsse aus Bundes-

förderprogrammen werden bei den Investi-

tionskosten berücksichtigt. Es ergeben sich 

dann Investitionskosten im Vergleich mit der 

Ausgangsvariante. 

q TIPP  Surtipp 

Einen Wirtschatlichkeitsvergleich  

mit Berücksichtigung der Kapital- 

kosten inden Sie unter  

www.verbraucherzentrale.nrw/ 

heizsystemvergleich 

Eine Anlage sollte sich wenigstens innerhalb 

ihrer Lebensdauer amortisieren, das heißt, 

die Lebensdauer muss größer als die Amor-

tisationszeit sein. Typische Lebensdauern 

liegen zwischen 20 und 30 Jahren. Nach der 

Amortisationszeit verdient die Anlage nur 

noch für Sie.

Hier kommt es nun auf die Anlagenqua-

lität an: Kaufen Sie ein Schnäppchen, das al-

lerdings nur 15 Jahre hält, so ist dies insge-

samt gesehen unwirtschaftlicher als ein Qua-

litätsgerät mit 20 Jahren Lebensdauer, das 20 

Prozent teurer ist. Merke: Gutes darf ruhig 

etwas teurer sein!

Wann erhalten Sie das Geld, das für die Anschaf-

fung eines Produkts ausgegeben wurde, durch 

Gewinne zurück? Bei den Neubauvarianten 

wird zum Vergleich die Haustechnik der Aus-

gangsplanung, welche gerade die EnEV einhält, 

herangezogen: Gas-Brennwertkessel mit ther- 

mischer Solaranlage und Lüftungsanlage. 

Im Altbau wird es schwieriger; denn dort 

wird mit Öl, Gas, Holz oder Strom geheizt. Sie 

inden für jede Ausgangslage ein eigenes Ka-

pitel. Im Ist-Zustand ist eine etwa 25 Jahre 

alte Anlage mit herkömmlicher Technik vor-

handen. Preissteigerungen werden nicht  

berücksichtigt; denn – frei nach Karl Valen- 

tin – Prognosen sind besonders schwierig, 

insbesondere wenn es sich um die Zukunft 

handelt. (Zur Entwicklung von Energie- 

preisen: q www.verbraucherzentrale.nrw/

entwicklung-energiepreise) Die Abschätzun-

gen im Teil 3 dieses Ratgebers erfolgen mit 

den derzeitigen Energiepreisen im Bundes-

durchschnitt. 

Und so haben wir gerechnet: Sie kaufen 

eine Anlage, etwa eine Wärmepumpe (q 

Seite 72), und haben damit die Möglichkeit, 

kostenlose Energie aus der Umwelt zu nut-

zen. Jedoch benötigen Sie dafür Strom und 

die Anlage muss ab und zu gewartet werden. 

Diese Verbrauchs- und Wartungskosten wer-

den als jährliche Betriebskosten in den Bei-
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Wenn Sie außerdem durch die höhere In-

vestition eine größere Energieeinsparung 

erzielen, so verkürzt sich die Amortisations-

zeit und die Wirtschaftlichkeit steigt. 

q TIPP  Sparen Sie nicht verkehrt! 

Natürlich ist es nicht falsch, auf den 

Kaufpreis zu achten. Die Kosten für das 

preisgünstigste Gerät können jedoch 

herausgeworfenes Geld sein, wenn das 

Gerät nicht die gewünschte Einsparung 

erzielt oder schon bald Reparaturkos-

ten verursacht. Wichtig ist eine gute 

Planung und Ausführung. Daran sollten 

Sie auf keinen Fall sparen. Lassen Sie 

sich vor der Entscheidung unabhängig 

beraten, etwa bei der Verbraucher- 

zentrale (www.verbraucherzentrale- 

energieberatung.de). Fragen Sie die 

Handwerksbetriebe nach Referenzen, 

falls möglich besichtigen Sie eine  

solche Anlage und fragen Sie die Be- 

sitzer nach ihren Erfahrungen. 

Bei vielen Gegenständen des täglichen Le-

bens fragen Sie nicht nach Wirtschaftlichkeit. 

Da sind andere Gründe viel wichtiger für Ihre 

Kaufentscheidung. Beispielsweise werden 

Sie ein neues Auto nicht nur nach dem Kraft-

stofverbrauch beurteilen. Sie legen vermut-

lich mindestens so viel Wert auf Fahreigen-

schaften, Sicherheit und Komfort.

Für die Auswahl Ihrer neuen Haustechnik 

gibt es neben der Wirtschaftlichkeit weitere 

Entscheidungsgründe. Im Teil 3 dieses Bu-

ches (ab Seite 133) werden Sie deswegen bei 

den einzelnen Varianten auch eine Einschät-

zung der CO
2
-Einsparung, Angaben zum 

Autarkiegrad sowie eine Tabelle mit Vor- und 

Nachteilen  inden.

Klimawandel geht uns alle an | Wirtschatlichkeit 41

Gut kombinieren

Claudia Kemfert leitet die 

Abteilung Energie, Verkehr, 

Umwelt am Deutschen  

Institut für Wirtschaftsfor-

schung DIW Berlin und ist Professorin für 

Energieökonomie und Nachhaltigkeit an 

der Hertie School of Governance. Sie ist 

Expertin für Energieforschung und Klima-

schutz.

„Ein gut gedämmtes und energiesparen-

des Gebäude sollte mit wenig selbst er-

zeugter Wärme auskommen. Und die rest-

liche, selbst erzeugte Wärme sollte aus 

erneuerbaren Energien kommen. Wenn 

kein Öko-Nah- oder Fernwärmenetz zur 

Verfügung steht, können Solarthermie, 

Erd-Wärmepumpen, oder Holz/Pellets in-

dividuell eingesetzt werden. Wichtig ist 

die Kombination aus Effizienz und erneu-

erbarer Energie.“ 
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